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der etwa Anwendung findenden Bestimmun¬
gen des Strafgesetzbuchs.

Zugleich wird hiemit den Amts -Unterbcdken-
ten und Landdeagonern besondere Aufmerksam¬
keit auf solche Beschädigungen zur Pflicht ge¬
macht , und ihnen für den Fall , wenn der
Thater durch ihre Bemühungen entdeckt wird,
nach Umständen eine angemessene Belohnung
zugesichert.

I8 ) Publication vom 2 . Septemb»
1826,

Seine Herzogliche Durchlaucht haben ge- Die neue Ver¬
suchet , mittelst Cabinets - Rescripts vom 28 . Altung und äu»
August d. Z ., die neue Verfassung und äußeres
Würksamkeit des Icverschen Cvnsistoriums schen Confisto.
betreffend , folgende Höchste Bestimmung " "^ betreff,
ergehen zu lassen:

Zn Jever soll künftig eine , einen Thekl
deS hiesigen Cvnsistoriums ausmachende,
beständige Consistorial -DepUtation beste¬
hen , die aus einigen weltlichen Beisitzern,
dem Superintendenten , der zugleich
Haupt -Pastor ist , und dem sävocatus

prarmn csussrum zusammen gesetzt seyn
soll.

G 2


	Seite 353

